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Antrag 

der Abgeordneten Herbert Woerlein, Florian von 
Brunn, Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl, Susann 
Biedefeld SPD 

Verbot des Handels und des Besitzes illegaler 
Tierfallen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Lan-
des-, Bundes- und Europaebene dafür einzusetzen, 
dass nicht nur wie bisher die Verwendung illegaler 
Fallen unter Strafe steht, sondern dass bereits auch 
der Handel mit und der Besitz von illegalen Fallen 
verboten wird. 

 

 

Begründung: 

Immer wieder wird in der Presse darüber berichtet, 
dass Tiere in illegalen Fallen qualvoll verenden oder 
schwere Verletzungen davontragen. Häufig handelt es 
sich um Katzen und Hunde. Aber nicht nur Haustiere 
sind Opfer illegaler Fallen, sondern auch viele beson-
ders oder streng geschützte wildlebende Tierarten, 
wie beispielsweise Greifvögel, Eulen, Fischotter oder 
der Luchs. Die genauen Fallzahlen sind unbekannt. 
Nur wenige Delikte werden aufgeklärt. Die Dunkelzif-
fer ist hoch. 

Im Bereich des Jagdrechts und des Tier- und Arten-
schutzrechts bestehen keine Regelungen, die den 
Besitz und den Handel mit Tierfallen, auch nicht von 
illegalen Tierfallen, betreffen. Ansatzpunkt der beste-
henden Vorschriften ist stets die konkrete Verwen-
dung einer Falle. 

Vor allem im Bereich der besonders geschützten Tier-
arten ist es nach Auskunft des Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz das Ziel der Staatsre-
gierung, generell einem illegalen Fang oder einer ille-
galen Tötung entgegenzutreten, unabhängig von der 
Art und Weise der Handlung und den benutzten Ge-
rätschaften. Aus Sicht des Artenschutzes bedeutet die 
illegale Tötung geschützter, teilweise vom Aussterben 
bedrohter Arten eine empfindliche Schwächung der 
Überlebensfähigkeit der Populationen sowie vielfach 
ein Konterkarieren der mit hohem Mittel- und Perso-
naleinsatz verbundenen staatlichen Schutzbemühun-
gen. 

Darüber hinaus wird von der Staatsregierung einge-
räumt, dass bezüglich der Verfolgung des Einsatzes 
von illegalen Tierfallen zum Fang bzw. zur Tötung von 
Tieren Ermittlungsbehörden grundsätzlich auf die Mel-
dung von verdächtigen Wahrnehmungen oder eine 
konkrete Anzeigeerstattung angewiesen sind. Präven-
tive Maßnahmen sind nur schwer umsetzbar. 

Vor diesem Hintergrund ist es nur schwer verständ-
lich, warum der Fang bzw. die Tötung von Tieren 
durch illegale Tierfallen in Bayern der Umweltkrimina-
lität zugeordnet wird, nicht jedoch der Handel und der 
Besitz illegaler Fallen. Gerade weil sich die Verfol-
gung des Einsatzes illegaler Tierfallen so schwierig 
gestaltet, ist es dringend erforderlich, die gesetzlichen 
Grundlagen für ein Verbot des Handels und des Be-
sitzes von illegalen Tierfallen zu schaffen. Durch diese 
längst überfällige Maßnahme könnte schon im Vorfeld 
wirkungsvoll einer Verwendung illegaler Fallen entge-
gengetreten werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Herbert Woerlein, Florian von Brunn, 
Klaus Adelt u.a. SPD 
Drs. 17/16615 

Verbot des Handels und des Besitzes illegaler Tierfallen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Herbert Woerlein 
Mitberichterstatter: Alexander Flierl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bun-
des- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehun-
gen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 69. Sit-
zung am 11. Mai 2017 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den Antrag in seiner 61. Sit-
zung am 20. Juni 2017 mitberaten und mit folgendem Stimm-
ergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Herbert Woerlein, Florian von Brunn, 
Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl, Susann Biedefeld SPD 

Drs. 17/16615, 17/17416 

Verbot des Handels und des Besitzes illegaler Tierfallen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter der Nummer 6 aufgeführte Subsidiaritätsange-

legenheit, Bundesratsdrucksache 400/17, betreffend: "Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und 

des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unter-

nehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Berei-

che", beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf 

Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Be-

denken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Es sind dies die Drucksa-

che 17/17484 sowie die Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/17536. Die Bera-

tung im Bundesrat ist für den morgigen Freitag vorgesehen. Die Beschlussempfehlung 

und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu sind in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Wir kommen nun zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla-

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

CSU, SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Claudia Stamm. 
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Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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